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Änderungssatzung 
zur Satzung für das Jugendamt des Landkreises Dingolfing-Landau 

 
Aufgrund des Art. 16 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 
2006 (GVBl S. 942) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2025 (GVBl S. 697) in Verbindung 
mit Art. 17 der Landkreisordnung (LkrO) vom 22. August 1998 (GVBl S. 826), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 09. Dezember 2024 (GVBl S. 573), [bzw. in Verbindung mit Art. 23 der Gemeindeordnung 
(GO) vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Dezember 2024 
(GVBl S. 573) erlässt der Kreistag des Landkreises Dingolfing-Landau folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Änderung der Satzung für das Jugendamt des Landkreises Dingolfing-Landau 

 
Die Satzung für das Jugendamt des Landkreises Dingolfing-Landau vom 06.05.1996 (Amtsblatt für den 
Landkreis Dingolfing-Landau Nr. 13/1996, S. 148 ff.), in Kraft getreten am 09.05.1996, geändert durch 
Satzung vom 06.05.2002 (Amtsblatt für den Landkreis Dingolfing-Landau Nr. 14/2002, S. 156), in Kraft 
getreten am 06.05.2002, geändert durch Satzung vom 20.05.2008 (Amtsblatt für den Landkreis Dingol-
fing-Landau Nr. 15/2008, S. 123 f.), in Kraft getreten am 22.05.2008, wird wie folgt geändert: 
 

1. In § 3 Abs. 1 wird die Zahl  10 durch 11 beratende Mitglieder ersetzt 
 

2. In § 5 Abs. 3 wird (§ 71 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII) durch ( § 71 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII) ersetzt. 
 

3. In § 6 Abs. 5 Satz 1 wird (§ 71 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII) durch ( § 71 Abs. 4 Satz 4 SGB VIII) 
ersetzt. 

 
4. In § 10 Abs. 1 Nr. 2 wird Personensorgeberechtigen durch Erziehungsberechtigten ersetzt 

 
5.  In der Anlage zu § 3 Abs. 3 der Satzung wird Nr. 4 wie folgt ergänzt:  

4. jeweils ein Bediensteter oder eine Bedienstete der zuständigen Arbeitsagentur und 
des zuständigen Jobcenters 

 
§ 2 Inkrafttreten: 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Dingolfing, 30.04.2026 
 
 
 
Werner Bumeder 
Landrat 

 

 
 
 

--------------- 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2026 des Grundschulverbandes Marklkofen 
 

Aufgrund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes -BaySchFG-, Art. 34 KommZG sowie 
der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erläßt der Schulverband Marklkofen folgende Haushaltssatzung: 

 
I. 

 
§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.381.750 € 

 

 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 522.000 € 

 

 
ab. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Schulverbandsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 800.050 € festgesetzt und nach der Zahl 
der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 
 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 
vom 01.Oktober 2025 auf 353 Verbandsschüler festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.266,43 € festgesetzt. 
 
4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht bean-
sprucht. 
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht getroffen. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.Januar 2026 in Kraft. 
 
Marklkofen, den 21.04.2026 

Schulverband Marklkofen 

 
 

gez. Rauscher, Schulverbandsvorsitzender 
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II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung wird hiermit gemäß Art. 24 Abs. 1 KommZG, Art. 63 Abs. 3 GO amtlich bekannt-
gemacht. 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 40 Abs. 
1 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssat-
zung  
in der Geschäftsstelle des Schulverbandes in Marklkofen, Bahnhofstraße 5, 84163 Marklkofen, Zimmer 
06, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich auf. 
 
 
Marklkofen, den 22.04.2026 
Schulverband Marklkofen 
 
 
gez. 
Rauscher 
Schulverbandsvorsitzender 
 

 
 
 

--------------- 
 
 
 

 
LANDRATSAMT DINGOLFING-LANDAU 

gez. 
Werner Bumeder 

Landrat 


